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1011-14-S 

Bekanntmachung 
des Staatsvertrags 

zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Land Baden -Württemberg 

über die Festlegung der Landesgrenze im Main 

Vom 20. April 1984 

Der La ndtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 3. April 1984 dem am 20. Oktobe r 1983 un
terzeichnete n Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem Land Baden-Württemberg über die 
Festlegung de r Landesgrenze im Main zugestimmt. 
Der Staatsve rtrag wird nachstehend bekanntgemacht. 

Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Art. 5 
Abs. 2 in Kraft tritt, wird im Gesetz- und Verordnungs
blatt bekanntgegeben werde n . 

München, den 20. April 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Franz J osef S t r a u ß 
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Staatsvertrag 
zwischen dem Freistaat Bayern 

und dem Land Baden -Württemberg 
über die Festlegung der Landesgrenze im Main 

Der Freistaat Bayern, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

und 
das Land Baden-Württemberg, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 

(1) Die Landesgrenze zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem Land Baden-Württemberg im Main 
folgt vom Landesgrenzpunkt 148, dem Schnittpunkt 
der über die Landesgrenzpunkte 146 und 147 verlän-. 
gerten Landgrenze mit der Flußmitte des Mains (Ge
meinde Triefenstein, Main-Spessart-Kreis, Freistaat 
Bayern, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Land 
Baden-Württemberg), der Flußmitte als feste Grenze 
bis zum Landesgrenzpunkt 272, dem Schnittpunkt der 
über die Landesgrenzpunkte 1 und 273 verlängerten 
Landgrenze mit der Flußmitte des Mains (Gemeinde 
Bürgstadt, Kreis Miltenberg, Freistaat Bayern, Stadt 
Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Land Baden-Würt
temberg). 

(2) Die Flußmitte des Mains wird durch die ausgegli
chene Mittellinie zwischen den beiderseitigen Uferli
nien bei hydrostatischem Stauspiegel definiert. 

Artikel 2 

Der Verlauf der Landesgrenze nach Artikel 1 ist 
durch eine Übersichtskarte im Maßstab 1:100 000 (An
lage 1),21 Grenzkarten im Maßstab 1:5000 (Anlage 2) 
und ein Koordinatenverzeichnis (Anlage 3) festgelegt. 

Artikel 3 

Artikel 24 des Staatsvertrages zwischen Baden und 
Bayern wegen Herstellung weiterer Verbindungen 
zwischen den beiderseitigen Eisenbahnen vom 23. No
vember 1871 wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteile dieses Vertra
ges. Sie werden bei dem Bayerischen Landesvermes
sungsamt und bei dem Landesvermessungsamt Ba
den-Württemberg aufbewahrt und können von jeder
mann eingesehen werden. 

Artikel 5 

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich aus
getauscht werden. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des dem 
Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Ka
lendermonats in Kraft. 

Stuttg'art, den 20. Oktober 1983 

Für den Freistaat Bayern 

FranzJosef St rau ß 

Für das Land Baden-Württemberg 

Lothar S p ä t h, 
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2236-2-3-5-K 

Verordnung 
zur Änderung der 

Fünften Verordnung 
zur Einführung der beruflichen 

Grundbildung in Bayern 
- Einführung der beruflichen 
Grundbildung im Berufsfeld 

"Ernährung und Hauswirtschaft", 
Schwerpunkt "Gastgewerbe und 

Hauswirtschaft" (gast
gewerbliche Berufe)-

Vom 2. März 1984 

Auf Grund des Art. 52 Abs. 2 des Gesetzes über das 
berufliche Schulwesen in der Fassung der Bekannt
machung vom 3. September 1982 (GVBI S . 790, BayRS 
2236-1-1-K), geändert durch Gesetz vom 21. Juli 1983 
(GVBI S . 508), e rläßt d as Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht und Kul tus im Einvernehmen mit 
den Bayerischen Staatsministerie n der Finanzen und 
für Wirtschaft und Verkehr folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 der Fünften Verordnung zur Einführung der be
ruflichen Grundbildung in Bayern - Einführung der 
beruflichen Grundbildung im Berufsfeld "Ernährung 

und Hauswirtschaft", Schwerpunkt "Gastgewerbe und 
Hauswirtschaft" (gastgewerbliche Berufe) - vom 
10. November 1979 (GVBI S. 397, BayRS 2236-2-3-5- K) 
erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

Die Vermittlung der beruflichen Grundbildung er
folgt in der Form des Berufsgrundbildungsjahres in 
vollzeitschul ischer Form (Berufsgrundschuljahr) 

1. vom Schuljahr 1981/82 an im Regierungsbezirk 
Schwaben im Bereich der Berufsschule Lindau; im 
übrigen ble ibt für diesen Regierungsbezirk e ine Re
gelung vorbehalten, 

2. vom Schuljahr 1984/85 an im Bereich der Be rufs
schule Regensburg, 

3. vom Schuljahr 1988/89 an in den Regierungsbezir
ken Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken, 

4. vom Schuljahr 1989/90 an in den Regierungsbezir
ken Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz." 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1984 in Kraft. 

München, den 2. März 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Ha ns Mai er, Staatsminister 

2236-4-3-20-K 

Verordnung 
über die Auflösung der 

Staatlichen Berufsfachschule 
für Hebammen Bamberg 

Vom 20. März 1984 

Auf Grund des Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Geset
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 
10. September 1982 (GVBI S . 743, BayRS 2230-1 -1-K) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Staatliche Berufsfachschule für Hebammen 
Bambe rg wird aufgelöst. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 
1984 in Kraft. 

München, den 20. März 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Ma i er, Staatsminister 
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2210-8-2-1-K 

Ach~~ Verordnung 
zur Andening der 

Vergabeverordnung ZVS 

Vom 26. April 1984 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 1 Nm. 1 bis 11 des Staats
vertrages über die Vergabe von Studienplätzen -
Staatsvertrag - vom 23. Juni 1978 (GVBI S. 769, BayRS 
2210-8-1-K) sowie des Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 23. November 1979 (GVBI S . 363, 
BayRS 2210-8-2-K) erläßt das Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus folgende Verord
nung: 

§ 1 

Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Stu
dienplätzen und die Durchführung eines Feststel
lungsverfahrens (Vergabeverordnung ZVS) vom 
13. Mai 1980 (GVBI S . 223, BayRS 2210-8-2-1-K), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 2. November 1983 
(GVBI S. 1018), wird wie folgt geändert: 

1. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte "entweder" 
und "oder zwar zugelassen waren, aber aus von 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Süddeutscher Verlag 
Postfach 20 22 20, 8000 München 2 
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 

ihnen nicht zu vertretenden Umständen am Fest
stellungsverfahren nicht teilnehmen konnten" 
gestrichen; 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Bewerber, die in dem jeweiligen Studien
gang bereits zum Feststellungsverfahren zuge
lassen waren, aber aus von ihnen nicht zu vertre
tenden Gründen nicht am Feststellungsverfah
ren teilnehmen konnten, werden vorab zum Fest
stellungsverfahren ausgewählt." 

2. In Anlage 1 Satz 3 werden die Worte "Sommerseme
ster 1984" durch die Worte "Wintersemester 1984/85" 
e rsetzt. 

3. In Anlage 6 Nr. 1 wird unter "Saarland" der Orts
name "Neunkirchen" gestrichen. 

§2 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1984 in kraft. 2Sie 
gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Winter
semester 1984/85. 

München, den 26. April 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

I. V. Dr. B erg hof e r - W e ich n er . 
Staatssekretärin 
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